
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr,
Frank Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/27466 –

E-Rechnungsverordnung in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen 
Auftragswesen des Bundes aus dem September 2016 wurde die Verpflichtung 
zur E-Rechnung eingeführt. Ziel des Gesetzes waren die Vereinfachung und 
Standardisierung des Rechnungsstellungsverfahrens sowie die Möglichkeit 
der Interoperabilität zwischen verschiedenen Rechnungsstellungs- und Rech-
nungsbearbeitungssystemen (vgl. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/geset
zgebungsverfahren/DE/gesetz-zur-umsetzung-der-richtlinie-2014-55-eu-uebe
r-die-elektronische-rechnungsstellung-im-oeffentlichen-auftragswesen.html).

E-Rechnungen sind solche Rechnungen, die in einem strukturierten elektroni-
schen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, was ihre auto-
matische und elektronische Verarbeitung ermöglicht, § 2 der E-Rechnungs-
Verordnung.

Nach der E-Rechnungs-Verordnung waren zunächst ab dem 27. November 
2018 die obersten Bundesbehörden und Verfassungsorgane verpflichtet, elek-
tronische Rechnungen anzunehmen und zu verarbeiten. Seit dem 27. Novem-
ber 2019 gilt diese Verpflichtung auch für alle übrigen Bundesbehörden.

Seit dem 27. November 2020 müssen Lieferanten des Bundes die Rechnungs-
stellung im Rahmen öffentlicher Aufträge in elektronischer Form vorneh-
men. Ausnahmen gelten für folgende Fälle: Rechnungen mit einem Rech-
nungsbetrag unter 1.000 Euro, Rechnungen, deren Rechnungsdaten geheim zu 
halten sind, Rechnungen für Beschaffungen im Ausland durch den Auswärti-
gen Dienst oder andere Dienststellen, Rechnungen der Organleihe gemäß 
§ 159 Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB).

1. Gab es seit dem 27. November 2018 technische Probleme bei der Annah-
me und Weiterverarbeitung der E-Rechnungen durch die obersten Bundes-
behörden und Verfassungsorgane?

Wenn ja, welche, und welche Konsequenzen wurden daraus gezogen?
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2. Gab es seit dem 27. November 2019 technische Probleme bei der Annah-
me und Weiterverarbeitung der E-Rechnungen durch die übrigen Bundes-
behörden?

Wenn ja, welche, und welche Konsequenzen wurden daraus gezogen?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Bundesregierung liegen keine Informationen über strukturelle technische 
Probleme bei der Annahme und Weiterverarbeitung der E-Rechnungen durch 
die übrigen Bundesbehörden vor. Die technischen Dienstleister der verarbeiten-
den Rechnungseingangsplattformen gewährleisten durch Support und konti-
nuierliche Pflege und Weiterentwicklung die Stabilität der Systeme sowie die 
Klärung bei Einzelproblematiken.

3. Welche nächsten Schritte zur Digitalisierung der Verwaltung und der Stan-
dardisierung des Rechnungsstellungsverfahrens sind geplant, und ist mit 
deren planmäßiger Umsetzung zu rechnen?

In der Bundesverwaltung finden derzeit mit der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG) bis Ende 2022 sowie der Umsetzung der Dienstekonsolidie-
rung bis Ende 2025 umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen statt. Im Bereich 
der elektronischen Rechnungsstellung erfolgt eine stete Weiterentwicklung des 
Standards XRechnung durch die Koordinierungsstelle für Informationstechnik 
(IT)-Standards (KoSIT), in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Zu-
dem werden die internen Geschäftsprozesse der öffentlichen Verwaltung mit 
den folgenden Schwerpunkten überarbeitet:

E-Ausgangsrechnung
In Vorbereitung ist, die Erstellung und Übermittlung von Rechnungen auch be-
hördenseitig mittels zentraler standardisierter Lösungen elektronisch und me-
dienbruchfrei zu realisieren. Zielsetzung ist es, sämtliche Ausgangsrechnungen 
der Bundesbehörden an andere Behörden, Unternehmen und Privatpersonen di-
gital und einheitlich abzubilden. Zur Schaffung einer wirtschaftlichen Lösung 
soll dabei auf bestehende Komponenten, die im Rahmen der anderen Maßnah-
men der Dienstekonsolidierung realisiert wurden, zurückgegriffen werden.

ePayment des Bundes und der Länder (ePayBL)
Die Maßnahme ePayment Bund etabliert mit der ePayment-Komponente 
ePayBL einen zentralen Hintergrunddienst, der die modernen elektronischen 
Zahlverfahren in Verwaltungsverfahren des Bundes nahtlos integriert. So wird 
auch im Kontext des OZG sichergestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer elektro-
nisch beantragte, kostenpflichtige Leistungen auch digital mittels etablierter 
verschiedener Zahlverfahren begleichen können. Die ePayBL gibt dabei auto-
matisiert zahlungsrelevante Daten an Zahlungsverkehrsprovider sowie Hinter-
grundsysteme der beteiligten Behörden weiter (z. B. nachgelagerte Enterprise-
Resource-Planning (ERP)-Systeme der Behörden) und unterstützt dabei nach-
haltig die Automatisierung von Zahlungs- und Abrechnungsprozessen.
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4. Hat sich seit der Verpflichtung der Lieferanten zur elektronischen Rech-
nungsstellung die vertragsmäßige Leistung der Zahlungen durch die 
Bundesregierung verbessern können (im Vergleich zu 60 Klagen wegen 
Nichtleistung gegen die Bundesregierung, vgl. Bundestagsdrucksache 
19/24337)?

Die elektronische Rechnungsstellung ermöglicht als technische Lösung eine 
vereinfachte Rechnungsstellung und -bearbeitung. Die elektronische Rech-
nungsstellung führt nicht dazu, dass derart eingereichte Rechnungen durch die 
Bundesregierung zukünftig ungeprüft zur Zahlung angewiesen werden. Ein un-
mittelbarer Sachzusammenhang zwischen der elektronischen Rechnungsstel-
lung als technischer Lösung und der in Bezug genommenen Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestags-
drucksache 19/24337 zu eingereichten Klagen im Kontext erfolgter Maskenlie-
ferungen und deren Vertragsgemäßheit ist nicht erkennbar.

5. Hat sich seit der Verpflichtung der Lieferanten zur elektronischen Rech-
nungsstellung die Zeit, von der Rechnungsstellung bis zur Leistung der 
Zahlung verringert?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren statistischen Daten vor.

6. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, inwieweit Unternehmen die 
E-Rechnung auch im B2B-Bereich einsetzen?

Wenn ja, welche?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine belastbaren Daten vor.

7. Wie wird die Einhaltung der hohen Standards der Europäischen Daten-
schutzverordnung bei der Übermittlung und Verarbeitung der E-Rechnung 
gewährleistet?

Die Einhaltung der hohen Standards der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) wird durch die Konzeptionierung und den konkreten Betrieb der 
Plattformen gewährleistet. Für die Prozesse und Systeme der Plattformen exis-
tiert ein strenges und dem ermittelten Schutzniveau angepasstes Sicherheits-
konzept. Die Plattformen wurden dabei in Anlehnung an die Vorgaben des IT-
Grundschutzkatalogs/IT-Grundschutz-Kompendiums des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie in Hinblick auf die Grundsätze 
nach Artikel 5 DSGVO entwickelt.

a) Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, bei denen es infolge der 
Übermittlung oder Verarbeitung von E-Rechnungen zu „Datenlecks“ 
gekommen ist?

b) Wenn ja, welche?

Die Fragen 7a und 7b werden zusammen beantwortet.
Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Begriff „Datenleck“ die in Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 12 DSGVO bzw. Artikel 33 DSGVO definierten „Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Daten“ gemeint sind. Solche sind der 
Bundesregierung nicht bekannt.
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8. Welche Gremien und welche Arbeitsgruppen unterhalb dieser Gremien be-
fassen sich mit der Vereinheitlichung der landesspezifischen Gesetze und 
Verordnungen im Bereich der E-Rechnung, und wie sieht der konkrete 
Fahrplan zwischen Bund und Ländern in diesem Bereich aus?

Die Bundesregierung weist vorsorglich daraufhin, dass die Länder die Richt-
linie der Europäischen Union 2014/55/EU aufgrund der föderalen Zuständig-
keitsverteilung in eigener Zuständigkeit umgesetzt haben. Länderübergreifend 
einheitliche Regelungen sind grundsätzlich im Interesse der Bundesregierung. 
Das Expertengremium 1 (EG 1) zur rechtlichen Umsetzung für Bund und Län-
der liegt in der Federführung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) und beschäftigt sich mit den rechtlichen Aspekten der Umset-
zung der E-Rechnung zwischen Bund und Ländern. Aktuelle rechtliche Frage-
stellungen zwischen dem Bund und den Ländern werden in regelmäßigen Ter-
minen im Rahmen des EG 1 gemeinsam besprochen.

9. Welche Informationen hat die Bundesregierung über die konkrete Nutzung 
der Datenformate XRechnung bzw. ZugFeRD im Bund und in den Län-
dern, und an welchen Stellen sind diese Formate üblich bzw. sogar vorge-
schrieben?

Auf Grundlage des IT-Planungsratsbeschlusses vom 22. Juni 2017 (https://ww
w.it-planungsrat.de/SharedDocs/Sitzungen/DE/2017/Sitzung_23.html?pos=3) 
ist der Standard XRechnung in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich für die 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/55/EU des europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 in Deutschland.
In Deutschland stellt der Standard XRechnung die Konkretisierung (Core In-
voice Usage Specification [CIUS]) der europäischen Norm für die elektroni-
sche Rechnungsstellung (EN-16931) dar und wurde im Rahmen des Steue-
rungsprojekts eRechnung von Expertinnen und Experten aus Bund, Ländern 
und Kommunen entwickelt. Auf diese Weise wurde die europäische Norm in 
einen zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmten nationalen Stan-
dard überführt. Durch die frühzeitige Einbindung der Länder in die Erarbeitung 
des Standards XRechnung sowie durch die Empfehlung des IT-Planungsrates 
zur Annahmeverpflichtung des Standards XRechnung ist eine weitestgehend 
identische Rechtslage in Bund und Ländern in Bezug auf die akzeptierten Da-
tenformate festzustellen. Im Bund kann neben dem Standard XRechnung in der 
jeweils aktuell gültigen Version auch jeder andere Standard (z. B. ZUGFeRD 
ab Version 2.1.1 im Profil XRECHNUNG, als rein strukturierte XML-Datei) 
verwendet werden, sofern dieser den Anforderungen der europäischen Norm 
EN-16931 entspricht.
Viele Länder haben vergleichbare Vorgaben zu denen des Bundes umgesetzt, 
wonach sinngemäß grundsätzlich der Standard XRechnung genutzt werden 
soll. Darüber hinaus können weitere Standards gemäß den Anforderungen der 
Norm EN-16931 Anwendung finden.
Die einzig abweichende Formulierung ist in der Bayerischen Verordnung über 
die elektronische Verwaltung und die barrierefreie IT (Bayerische E-Govern-
ment-Verordnung – BayEGovV) zu finden, wo daneben auch auf den Durch-
führungsbeschluss (EU) 20217/1870 zu Syntaxen Bezug genommen wird.
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Da anschließend unter Nummer 3 auf den Standard XRechnung verwiesen 
wird, besteht auch hier keine wesentliche inhaltliche Differenz zu den Vorgaben 
der übrigen Länder und des Bundes.
Einzelheiten zu den Vorgaben und Formulierungen sind der Auflistung in der 
Anlage zu entnehmen.
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